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Hinweise zum Zulassungsverfahren bei Zulassung mit ausländischem Abschluss 

UND Staatsangehörigkeit außerhalb von EU/EWR 

Software and Network Engineering (Master of Science) 

aktueller Stand: 05.12.2019 11:47 

WICHTIG: Diese Hinweise gelten für Studienbewerberinnen und -bewerber, die eine Hoch-

schulzugangsberechtigung bzw. einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss au-

ßerhalb Deutschlands erworben haben bzw. erwerben UND NICHT einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes angehören. 

Hinweis: Im Fall eines ausländischen Abschlusses müssen Noten und Credits in das landesüb-

liche System umgerechnet werden. 

allgemeine Zugangsvoraussetzungen 

• Bachelor „Angewandte Informatik – Systems Engineering (B. Sc.)“ an der Universität Du-

isburg-Essen oder ein gleichwertiger oder vergleichbarer Studiengang im Bereich Infor-

matik (z. B. Wirtschaftsinformatik) 

• mindestens 90 Credits in den Bereichen Informatik und Wirtschaftsinformatik (davon 

mindestens 45 Credits im Bereich Informatik) 

• Bachelorabschlussnote mindestens 2,8 oder besser 

• Bachelorarbeit mindestens 2,5 oder besser 

• Für Studierende ohne deutschsprachige Hochschulzugangsberechtigung:  

Nachweis über erfolgreich abgelegte DSH-2-Sprachprüfung. Nähere Informationen fin-

den Sie auf den Webseiten vom Akademischen Auslandsamt und im Bereich Ordnun-

gen/Dokumente auf diesen Webseiten. 

Bewerbungsverfahren 

Das Bewerbungsverfahren erfolgt kombiniert und besteht aus 

• einem Onlineformular, das Sie unter https://udue.de/OPhBN finden, und 

• Unterlagen, die Sie per Post an das Akademische Auslandsamt (AAA)/Internatio-

nal Office (IO) senden. 

  

http://www.studium.wiwi.uni-due.de/
http://www.uni-due.de/international
https://www.wiwi.uni-due.de/studium/angewandte-informatik/msc-sne/ordnungendokumente/
https://www.wiwi.uni-due.de/studium/angewandte-informatik/msc-sne/ordnungendokumente/
https://udue.de/OPhBN
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Die Postanschrift des Akademischen Auslandsamtes lautet: 

Universität Duisburg-Essen  

Akademisches Auslandsamt/International Office  

Universitätsstraße 2  

45141 Essen 

Folgende Onlineunterlagen sind verpflichtend abzugeben: 

• vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllte Bewerberdaten 

• vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllte Fragen unter Antragsformular 

• ausgedrucktes, vollständig und wahrheitsgemäß ausgefülltes sowie unterschrie-

benes Onlineformular 

• vollständiger, tabellarischer Lebenslauf 

• Nachweis über die allgemeine bzw. fachgebundene Hochschulreife (z. B. Abitur-

zeugnis) 

• Nachweis über den ersten berufsqualifizierenden Abschluss an einer Hochschule 

(z. B. Bachelor) 

Folgende weitere Unterlagen sind postalisch einzureichen: 

• beglaubigte Kopie der allgemeinen bzw. fachgebundenen Hochschulreife (z. B. 

Abiturzeugnis) 

• beglaubigte Kopie des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses an einer Hoch-

schule (z. B. Bachelorzeugnis) 

• Leistungsnachweis mit den Noten der einzelnen Module (Transcript of Records) 

• genaue Angaben über den zeitlichen Umfang der Lehrveranstaltungen und Dauer 

der Prüfungsleistung 

• erläuternde Unterlagen zu Art und Inhalt der Veranstaltungen und Module (stu-

diengangsbezogene Prüfungsordnung, Modulhandbuch; ggf. weitere Unterlagen, 

wie z. B. Studiengangsbeschreibung, Vorlesungsverzeichnis, Veranstaltungskom-

mentare o. ä.)  

Bitte geben Sie einen Hyperlink an, unter welchem das Modulhandbuch und wei-

tere Informationen abgerufen werden können, oder reichen Sie beglaubigte Ab-

schriften über Inhalt und Umfang der Module ein. 

• Vorlage der Bachelor-/Abschlussarbeit bzw. des Abschlussprojekts 

• Sprachnachweis Deutsch 

http://www.studium.wiwi.uni-due.de/
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Für Studienbewerberinnen und -bewerber, die weder Ihre Hochschulzugangsbe-

rechtigung noch Ihr Hochschulstudium auf Deutsch absolvierten bzw. absolvieren: 

Sie müssen Ihre Deutschkenntnisse mit einem beglaubigten Nachweis von Kennt-

nissen der deutschen Sprache belegen. Details können Sie in der „DSH-Ordnung“ 

unter https://udue.de/bLKli nachlesen. Eine der folgenden Deutschprüfungen 

muss im Rahmen der Bewerbung vorgewiesen werden: 

– TestDaF: TDN 4 in allen Teilprüfungen (besser TDN 5) (Test Deutsch als 

Fremdsprache) 

– DSH-2 (besser DSH-3) (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) 

– DSD II (Deutsches Sprachdiplom der KMK, Stufe II) 

– ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung, Goethe) 

– KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe) 

– GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom, Goethe) 

• optional: Nachweis von Englischkenntnissen (z. B. IELTS, Cambridge-Zertifikate) 

• optional: Praktikums- und Arbeitszeugnisse 

Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens kann leider 

nicht erfolgen. 

http://www.studium.wiwi.uni-due.de/
https://udue.de/bLKli

